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Kontrolle 

§ 9. (1) Die zur Vollziehung von gesundheitsrechtlichen und gewerberechtlichen Vorschriften 
zuständigen Organe der Bezirksverwaltungsbehörde, die Aufsichtsorgane gemäß §§ 24ff des 
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes – LMSVG, BGBl. I Nr. 151/2005, und die 
Organe der Arbeitsinspektion und über Ersuchen der für die Vollziehung der gesundheitsrechtlichen 
Vorschriften zuständigen Organe der Bezirksverwaltungsbehörde auch die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes im Rahmen ihrer Unterstützungspflicht gemäß § 10 können die Einhaltung von 
Betretungsverboten, Voraussetzungen und Auflagen sowie Beschränkungen gemäß § 5 Abs. 4 – auch 
durch Überprüfung vor Ort – kontrollieren. Zu dieser Kontrolle sind die Organe der Arbeitsinspektion nur 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit und ihres Aufgabenbereichs gemäß Arbeitsinspektionsgesetz 1993, BGBl. 
Nr. 27/1993, zuletzt geändert durch Bundesgesetz, BGBl. I Nr. 61/2021, bei Bestehen eines Verdachts 
einer Übertretung berechtigt. Dazu sind die von diesen Organen herangezogenen Sachverständigen sowie 
die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes berechtigt, Betriebsstätten, Arbeitsorte, Verkehrsmittel, 
Alten- und Pflegeheime sowie stationäre Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe, bestimmte Orte und 
Orte der Zusammenkunft zu betreten und zu besichtigen, sowie in alle Unterlagen, die mit der Einhaltung 
von Betretungsverboten, Voraussetzungen und Auflagen nach diesem Bundesgesetz sowie von 
Beschränkungen gemäß § 5 Abs. 4 im Zusammenhang stehen, Einsicht zu nehmen und Beweismittel zu 
sichern. Der jeweilige Inhaber bzw. Verpflichtete hat den in dieser Bestimmung genannten Organen, den 
von diesen herangezogenen Sachverständigen und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes das 
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Betreten und die Besichtigung zu ermöglichen, diesen die notwendigen Auskünfte zu erteilen und 
erforderliche Unterlagen vorzulegen. 

(2) Vom Betretungsrecht gemäß Abs. 1 nicht erfasst sind der private Wohnbereich und auswärtige 
Arbeitsstellen, die sich im privaten Wohnbereich befinden. 

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch Art. 1 Z 3, BGBl. I Nr. 6/2022) 
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